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1. Einleitung 

Durch die Richtlinie 1999/70/EG1 und ihren Anhang, die EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinba-
rung über befristete Arbeitsverträge vom 18. März 1999 (im Folgenden: Rahmenvereinbarung), 
werden unionsrechtliche Anforderungen an mitgliedstaatliche Regelungen zu befristeten Arbeits-
verträgen aufgestellt. Der deutsche Gesetzgeber hat dies für den Bereich der Wissenschaft im 
WissZeitVG umgesetzt.  

Der Fachbereich Europa ist um die Beantwortung einer Reihe von Fragen gebeten worden, die die 
unionsrechtlichen Anforderungen an nach dem WissZeitVG befristete Arbeitsverträge betreffen.2  

2. Zielerreichung des WissZeitVG 

Zunächst ist der Fachbereich Europa um Beurteilung gebeten worden, ob das WissZeitVG in sei-
ner aktuellen Fassung3 das Ziel der Rahmenvereinbarung, insbesondere unter Berücksichtigung 
des im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung angefertigten und am 17. 
Mai 2022 veröffentlichten Evaluationsberichtes zum WissZeitVG4, erreicht.  

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich hierbei auf eine summarische Auswertung 
der Ergebnisse des Evaluationsberichtes vom 17. Mai 2022 mit Blick auf die darin enthaltenen 
Feststellungen zu Befristungsquoten an deutschen Hochschulen. 

2.1. Zielvorgaben der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 
(Rahmenvereinbarung) 

Unbefristete Arbeitsverträge werden in der Rahmenvereinbarung als „übliche Form des Beschäf-
tigungsverhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ bezeichnet.5 Der EuGH folgert 

                                     

1 Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befris-
tete Arbeitsverträge, ABl. L 175, vom 10. Juli 1999, S. 43.  

2 Siehe auch Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Dokumentation, Befristungsquoten und Regelungsmo-
delle im Wissenschaftsbetrieb ausgewählter Staaten, WD 8 – 3000 – 066/23 vom 16. November 2023, S. 17 ff. 

3 Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das 
zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist.  

4 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022.  

5 Präambel und Nr. 6 allg. Erwg. d. Rahmenvereinbarung, Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu 
der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, ABl. L 175, vom 10. Juli 1999, S. 45 
f., vgl. auch EuGH, Urteil vom 10. März 2011, Rs. C-109/09, Dt. Lufthansa/Kumpan, Rn. 30; Urteil vom 4. Juli 
2006, Rs. C-212/04, Adeneler u.a./ELOG, Rn. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
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daraus, dass der Rückgriff auf befristete Arbeitsverträge gegenüber unbefristeten Arbeitsverträgen 
Ausnahmecharakter haben soll.6  

Zugleich werden befristete Arbeitsverträge in bestimmten Bereichen als bedürfnisgerechte Form 
von Arbeitsverträgen anerkannt.7 Die Rahmenvereinbarung soll dabei für befristete Arbeitsver-
träge allgemeine Grundsätze und Mindestvorschriften niederlegen, um u.a. die Inanspruchnahme 
befristeter Arbeitsverträge auf einer für Arbeitgeber und Arbeitnehmer akzeptablen Grundlage zu 
ermöglichen.8  

So zielt Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung speziell auf die Vermeidung von Missbrauch 
durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge ab.9 Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinba-
rung sieht dazu verschiedene Maßnahmen vor, die der deutsche Gesetzgeber in § 2 Abs. 1 sowie 
§ 6 Satz 1 WissZeitVG mit der darin jeweils vorgesehenen Höchstbefristungsdauer sowie in 
§ 2 Abs. 2 WissZeitVG und der darin geregelten Drittmittelbefristung als Befristung aus einem 
sachlichen Grund als alternative Befristungsmöglichkeiten umgesetzt hat. Nach der Rechtspre-
chung des EuGH wird den Mitgliedstaaten bezüglich der Zielerreichung und der Umsetzung der 
Maßnahmen nach Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung ein Ermessensspielraum eröffnet, so-
lange die Maßnahmen effektiv und mit verbindlicher Wirkung ergriffen werden.10  

Ziel der Rahmenvereinbarung ist es somit nicht, befristete Arbeitsverträge gänzlich zu unterbin-
den. Auch werden darin keine konkreten Befristungshöchstquoten für bestimmte Sektoren festge-
legt. Die Rahmenvereinbarung zielt vielmehr die Schaffung eines allgemeinen Rahmens für den 
Schutz vor Missbräuchen von befristeten Arbeitsverträgen in den Mitgliedstaaten ab.  

Der Rahmenvereinbarung und ihren Zielvorgaben ist damit hinreichend Rechnung getragen, so-
fern die Mitgliedstaaten im Rahmen ihres Ermessens Maßnahmen zur Vermeidung von Miss-
brauch gemäß Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung ergreifen (näher hierzu unter Ziff. 3.2.).  

                                     

6 EuGH, Urteil vom 10. März 2011, Rs. C-109/09, Dt. Lufthansa/Kumpan, Rn. 30; Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-
212/04, Adeneler u.a./ELOG, Rn. 62.  

7 Präambel und Nr. 8 allg. Erwg. d. Rahmenvereinbarung, vgl. Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 
zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, ABl. L 175, vom 10. Juli 1999, S. 
45 f.; EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-212/04, Adeneler u.a./ELOG, Rn. 61.  

8 Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befris-
tete Arbeitsverträge, ABl. L 175, vom 10. Juli 1999, S. 45; vgl. auch Persch, Die Verhinderung des Missbrauchs 
von Kettenbefristungen – ein Überblick über die Rechtslage in Europa, ZESAR 2010, 55.  

9 EuGH, Urteil vom 10. März 2011, Rs. C-109/09, Dt. Lufthansa/Kumpan, Rn. 32; Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-
212/04, Adeneler u.a./ELOG, Rn. 64.  

10 Vgl. EuGH, Urteil vom 10. März 2011, Rs. C-109/09, Dt. Lufthansa/Kumpan, Rn. 35 ff.; Urteil vom 4. Juli 2006, 
Rs. C-212/04, Adeneler u.a./ELOG, Rn. 91 ff.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070
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2.2. Die Ergebnisse des Evaluationsberichts  

Der Evaluationsbericht vom 17. Mai 2022 untersucht die Auswirkungen der im Jahr 2016 erfolg-
ten Novellierung des WissZeitVG.11 Die Gesetzesnovelle im Jahr 2016 als Reaktion auf die Evalu-
ation aus dem Jahr 2011 hatte zum Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu verbes-
sern, insb. unsachgemäße Kurzbefristungen zu unterbinden.12 Dazu wurden u. a. Bestimmungen 
zu den Laufzeiten von befristeten Arbeitsverträgen eingeführt. Darüber hinaus wurden familien- 
und inklusionspolitische Komponenten, die den Befristungsrahmen erweitern, konkretisiert bzw. 
neu eingeführt.13 Der Evaluationsbericht stellt somit die Befristungspraxis der Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in Deutschland, insb. die Vertragslaufzeiten in seinen Mittelpunkt.14 
Eine Überprüfung der wirksamen Umsetzung der unionsrechtlichen Zielvorgaben der Richtlinie 
1999/70/EG oder der Einhaltung der Vorgaben des WissZeitVG hinsichtlich der Befristungs-
höchstdauer oder der Sachgrundbefristung war nicht Gegenstand des Evaluationsauftrages.  

Der Bericht trifft indes einzelne Aussagen zu Befristungsquoten an deutschen Hochschulen. So 
hat sich die Zahl des befristet beschäftigten hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals an 
den Hochschulen mit Ausnahme der Professorinnen und Professoren zwischen 2000 und 2020 
mehr als verdoppelt.15 Im Jahr 2020 waren 81 % der Arbeitsverträge des hauptberuflichen wis-
senschaftlichen Personals – mit Ausnahme der Professorinnen und Professoren – befristet; die 
Studie verweist auf einen moderat rückläufigen Trend.16  

                                     

11 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 1. 

12 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 1, 4 f. 

13 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 1, 4 f. 

14 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 7, 162. 

15 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 16.  

16 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 15 ff. 

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
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Die Befristungsquote des gesamten, also einschließlich der Professorinnen und Professoren, 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals deutscher Hochschulen lag laut des Evaluations-
berichtes bei 67 %.17 Die nicht promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitenden deutscher Hoch-
schulen waren im Jahr 2020 dabei zu 93 % befristet angestellt.18 Unter den promovierten und ha-
bilitierten wissenschaftlichen Mitarbeitenden lag die Quote bei 63 %.19  

2.3. Stellungnahme 

Aus dem Evaluationsbericht geht damit hervor, dass die Quote befristeter Arbeitsverträge im Be-
reich der Wissenschaft in Deutschland in den erfassten Zeiträumen hoch ist. Allerdings lässt sich 
zugleich ein leichter Rückgang der Befristungsquoten verzeichnen.  

Auch wenn deutlich mehr als die Hälfte der im Bereich der Wissenschaft geschlossenen Arbeits-
verträge – mit Ausnahme der Professorinnen und Professoren – befristet sind, widerspricht dies 
nicht per se der Zielsetzung der Rahmenvereinbarung, die Mindeststandards für befristete Ar-
beitsverträge aufstellt: Sofern die Vorgaben der Rahmenvereinbarung für befristete Arbeitsver-
träge eingehalten werden, sind befristete Arbeitsverträge zulässiges Instrument der Arbeitsver-
tragsgestaltung. Insbesondere legt die einschlägige Bestimmung über Maßnahmen zur Vermei-
dung von Missbrauch gemäß Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung keine Befristungshöchst-
quoten fest. Ferner erkennt die Rahmenvereinbarung ausdrücklich an, dass befristete Arbeitsver-
träge in bestimmten Bereichen den Bedürfnissen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer entspre-
chen können. Dies spricht allgemein dagegen, dass von der Feststellung einer bestimmten Befris-
tungsquote für einen bestimmten Sektor allein auf eine Verfehlung des Ziels der Rahmenverein-
barung geschlossen werden kann. Rechtsprechung des EuGH liegt hierzu indes, soweit ersicht-
lich, nicht vor. 

Folglich ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich allein aus den im Evaluierungsbericht 
festgestellten hohen Befristungsquoten im Bereich der Wissenschaft keine Verfehlung des Ziels 
der Rahmenvereinbarung ableiten lässt. 

3. Unionsrechtliche Anforderungen an die Befristungshöchstdauer gemäß § 2 Abs. 1 Wiss-
ZeitVG 

Zudem ist der Fachbereich Europa in Bezug auf die im WissZeitVG geregelte Höchstbefristungs-
dauer um Einschätzung gebeten worden, welche Schlüsse aus jüngeren Urteilen des EuGH für 
die Anforderung an die objektive Überprüfbarkeit der Unionsrechtskonformität des WissZeitVG 

                                     

17 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 17. 

18 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 18.  

19 Sommer/Jongmanns/Book/Rennert, Bericht Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Ber-
lin/Hannover 17. Mai 2022, S. 18. 

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
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und insbesondere der darin geregelten Höchstbefristungsdauer gezogen werden können. Konkret 
wird auf die Urteile des EuGH vom 3. Juni 202120 und 15. Dezember 202221 verwiesen. 

Eine Höchstbefristungsdauer hat der deutsche Gesetzgeber für den Bereich der Wissenschaft in 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG umgesetzt. So ist gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG der Abschluss von befris-
teten Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal – vor oder nach ab-
geschlossener Promotion – grundsätzlich jeweils22 bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulässig, 
sofern die befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen bzw. künstleri-
schen Qualifizierung erfolgt. Die insgesamt zulässige Befristungsdauer verlängert sich bei der Be-
treuung eines oder mehrerer Kinder unter achtzehn Jahren um zwei Jahre je Kind.  

Auch § 6 Satz 1 WissZeitVG sieht für befristete Arbeitsverträge zur Erbringung wissenschaftli-
cher und künstlerischer Hilfstätigkeiten mit Studierenden, die an einer deutschen Hochschule 
ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, 
eingeschrieben sind, eine Befristungshöchstdauer von sechs Jahren vor.23 Die nachfolgenden Aus-
führungen beschränken sich auf die Höchstbefristungsdauer in § 2 Abs. 1 WissZeitVG.  

3.1. Vorgaben der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 

Wie bereits in einer früheren Ausarbeitung des Fachbereichs Europa dargelegt, verpflichtet Para-
graf 5 der Rahmenvereinbarung die Mitgliedstaaten zu Maßnahmen zur Vermeidung von Miss-
brauch durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge bzw. Arbeitsverhältnisse.24 Dabei 
nennt Paragraf 5 Nr. 1 in den Buchst. a bis c drei Maßnahmen, von denen die Mitgliedstaaten 
„unter Berücksichtigung der Anforderungen bestimmter Branchen und/oder Arbeitnehmerkate-
gorien“ eine oder mehrere zu ergreifen haben, sofern keine gleichwertigen gesetzlichen Maßnah-
men zur Missbrauchsverhinderung bestehen: Zum einen das Erfordernis eines sachlichen Grun-
des für die Befristung (Buchst. a), zum anderen die Festlegung einer maximal zulässigen Dauer 
aufeinanderfolgender Arbeitsverträge bzw. Arbeitsverhältnisse (Buchst. b) und zum dritten die 
Festlegung der zulässigen Zahl von Verlängerungen (Buchst. c).  

Mit der Regelung des § 2 Abs. 1 WissZeitVG hat sich der deutsche Gesetzgeber für den Bereich 
der Wissenschaft für den Ansatz einer Befristungshöchstdauer (Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. b der 

                                     

20 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2021, Rs. C-326/19, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR 
u.a. (Chercheurs universitaires).  

21 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires).  

22 Dazu klarstellend BAG, Urteil vom 20. Mai 2020 – 7 AZR 72/19  = NZA 2020, 1175 (1176).  

23 Anzumerken ist dabei jedoch, dass Befristungen nach § 6 gem. § 2 Abs. 3 Satz 3 WissZeitVG nicht die Befris-
tungshöchstdauer nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG verkürzen, vgl. auch Müller-Glöge, in: Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht, 23. Aufl. 2023, WissZeitVG § 6 Rn. 7.  

24 Deutscher Bundestag, Fachbereich Europa, Ausarbeitung, Vorgaben der Richtlinie 1999/70/EG zu der EGB-
UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge für die Regelung in § 2 Abs. 1 WissZeitVG, 
PE 6 – 3000 – 035/22 vom 27. Juni 2022.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/905212/dd1c9a0629d2f4ca7692a2775543a5ae/PE-6-035-22-pdf-data.pdf
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Rahmenvereinbarung) entschieden. Diese Bestimmung ist von Paragraf 5 Nr. 1 in den Buchst. a 
der Rahmenvereinbarung abzugrenzen. Für das darin vorgesehene „Erfordernis eines sachlichen 
Grundes“ hat der EuGH besondere Anforderungen hinsichtlich der Überprüfbarkeit formuliert 
(hierzu unter Ziff. 3.2.). 

3.2. Die Auslegung des EuGH von Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung  

Nach der Rechtsprechung des EuGH verpflichtet Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung die 
Mitgliedstaaten dazu, „effektiv und mit verbindlicher Wirkung mindestens eine der dort aufge-
führten Maßnahmen zu ergreifen“.25 Die Mitgliedstaaten verfügen hinsichtlich der Auswahl der 
Maßnahmen über ein Ermessen, das seine Grenzen darin findet, nicht das Ziel oder die prakti-
sche Wirksamkeit der Rahmenvereinbarung in Frage zu stellen.26 Der EuGH führt dazu weiter 
aus, dass es, falls Missbräuche durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge bzw. Arbeits-
verhältnisse festgestellt würden, den nationalen Stellen obliege, geeignete Maßnahmen zu erlas-
sen, die einerseits verhältnismäßig und andererseits zur Sicherstellung der vollen Wirksamkeit 
der auf die Rahmenvereinbarung hin erlassenen Regelungen hinreichend wirksam und abschre-
ckend sein müssen.27  

Für Befristungen aus einem sachlichen Grund nach Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der Rahmenverein-
barung fordert der EuGH, dass dieser „genau bezeichnete konkrete Umstände betrifft, die eine be-
stimmte Tätigkeit kennzeichnen und daher in diesem speziellen Zusammenhang den Rückgriff 
auf aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge rechtfertigen können“.28 Mitgliedstaatliche 
Vorschriften müssten dafür objektive und transparente Kriterien aufstellen, um eine Prüfung zu 
ermöglichen, ob die Verlängerung (oder der Abschluss) derartiger Verträge tatsächlich einem ech-
ten und zeitweiligen Bedarf entspricht und zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet und er-
forderlich ist. Dabei seien stets alle Umstände des Einzelfalls zu prüfen.29  

Diese Rechtsprechung führte der EuGH in seinen Urteilen vom 3. Juni 2021 und 15. Dezember 
2022 fort. Der EuGH befasste sich in diesen beiden Vorabentscheidungsverfahren u.a. mit der 
Frage, ob Paragraf 5 der Rahmenvereinbarung einer nationalen Regelung entgegensteht, die die 
Befristung von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem Personal nach Maßgabe einer maximal 
zulässigen Gesamtdauer aufeinanderfolgender Arbeitsverträge sowie einer zulässigen Zahl ihrer 

                                     

25 EuGH, Urteil vom 24. Juni 2021, Rs. C-550/19, Obras y Servicios Públicos u. Acciona Agua, Rn. 45 m.w.N.  

26 EuGH, Urteil vom 24. Juni 2021, Rs. C-550/19, Obras y Servicios Públicos u. Acciona Agua, Rn. 46 m.w.N.  

27 EuGH, Urteil vom 24. Juni 2021, Rs. C-550/19, Obras y Servicios Públicos u. Acciona Agua, Rn. 47 m.w.N.  

28 EuGH, Urteil vom 24. Juni 2021, Rs. C-550/19, Obras y Servicios Públicos und Acciona Agua, Rn. 59; Urteil vom 
19. März 2020, verb. Rs. C-103/18 u. C-429/18, Servicio Madrileño de Salud, Rn. 66; Urteil vom 14. September 
2016, Rs. C-16/15, Servicio Madrileño de Salud, Rn. 38.  

29 EuGH, Urteil vom 24. Juni 2021, Rs. C-550/19, Obras y Servicios Públicos u. Acciona Agua, Rn. 59-64; Urteil 
vom 19. März 2020, verb. Rs. C-103/18 u. C-429/18, Sánchez Ruiz u.a., Rn. 77; Urteil vom 26. Februar 2015, Rs. 
C-238/14, Kommission/Luxemburg, Rn. 45; Urteil vom 26. November 2014, verb. Rs. C-22/13, C-61/13 bis 
C-63/13 u. C-418/13, Mascolo u.a., Rn. 87 f.; Urteil vom 26. Januar 2012, Rs. C-586/10, Kücük/Nordrhein-West-
falen, Rn. 27. 
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Verlängerungen gestattet, ohne jedoch den Abschluss oder die Verlängerung dieser Arbeitsver-
träge von sachlichen Gründen abhängig zu machen.  

Wie der EuGH allerdings in diesen Urteilen klarstellte, sind diese objektiven und transparenten 
Kriterien lediglich im Rahmen von Maßnahmen nach Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der Rahmenver-
einbarung, nicht hingegen bei Maßnahmen nach den Buchst. b und c zu berücksichtigen.30 Diese 
zunächst im Urteil vom 3. Juni 2021 vorgenommene Klarstellung bestätigte der EuGH ausdrück-
lich in dem Urteil vom 15. Dezember 2022 an mehreren Stellen.31 Aus dieser Rechtsprechung 
dürfte zu schließen sein, dass nationale Regelungen den unionsrechtlichen Anforderungen genü-
gen können, wenn sie eine Befristungshöchstdauer oder eine Verlängerungshöchstanzahl für Ver-
träge festlegen, ohne deren Abschluss oder Verlängerung von sachlichen Gründen abhängig zu 
machen, die mit dem Vorliegen eines zeitweiligen oder außergewöhnlichen Bedarfs zusammen-
hängen. 

Mit Blick auf das spätere Urteil vom 15. Dezember 2022 ist allerdings darauf hinzuweisen, dass 
es neben der ausdrücklichen Bestätigung des vorherigen Urteils in dem fraglichen Punkt auch 
Ausführungen enthält, die isoliert betrachtet eine differenzierte Auslegung nahelegen könnten, 
aufgrund derer es bei bestimmten Formen nationaler Höchstbefristungsregelungen doch auf das 
Vorliegen sachlicher Gründe im Sinne von Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der Rahmenvereinbarung 
ankommen könnte.32 Dies könnte auch für die Beurteilung des WissZeitVG von Bedeutung sein.  

Die dem Ausgangsverfahren des Vorabentscheidungsurteils zugrunde liegenden italienischen 
Bestimmungen regelten die maximal zulässige Gesamtdauer aller von ein und demselben For-
scher geschlossenen befristeten Verträge. Hierzu stellt der EuGH fest, Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. b 
der Rahmenvereinbarung betreffe nur den Fall, „in dem es nur einen einzigen Arbeitgeber gibt, so 
dass dieser Paragraf nur bei aufeinanderfolgenden befristeten Verträgen, die ein Forscher an ein 
und derselben Universität geschlossen hat, einschlägig ist“.33 Unter Verweis auf das Urteil vom 3. 
Juni 2021 führt der EuGH aus, dass das Fehlen von Angaben zum Vorliegen eines realen vorüber-
gehenden Bedarfs unerheblich sei und bestätigt damit zunächst ausdrücklich seine bisherige 
Rechtsprechung.34 Hier schließt der EuGH wiederum mit hilfsweisen Erwägungen dazu an, dass 

                                     

30 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2021, Rs. C-326/19, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR 
u.a. (Chercheurs universitaires), Rn. 62 f. u. 71; Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. (Chercheurs universitaires), Rn. 58 f., 72. 

31 EuGH, Urteil vom 3. Juni 2021, Rs. C-326/19, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR 
u.a. (Chercheurs universitaires), Rn. 62 f.; Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri u.a. (Chercheurs universitaires), Rn. 58 f. u. 71 f. 

32 Einzelne Stimmen bewerten das EuGH-Urteil als Relativierung der früheren Rechtsprechung, vgl. Pschorr/Ar-
paci, Mehrfach befristet, doppelt rechtswidrig: Warum keine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes auch 
keine Option ist, VerfBlog vom 3. Mai 2023. Andere Stimmen sehen in den fraglichen Urteilsausführungen of-
fenbar keine erwähnenswerte Nuance des Urteils, vgl. Linneweber, ZESAR 2023, 467 (474). 

33 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires), Rn. 71. 

34 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires), Rn. 72. 

https://verfassungsblog.de/mehrfach-befristet-doppelt-rechtswidrig/
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„ein solcher Einsatz befristeter Arbeitsverhältnisse in einem Fall wie dem in den Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden durch sachliche Gründe im Sinne von Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der 
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt [wäre]“, und verweist u.a. auf die „Eigenheit der Hochschul-
forschung“.35 Im Ergebnis stellt der EuGH lediglich allgemein fest, dass „Paragraf 5 der Rahmen-
vereinbarung“ einer Höchstbefristungsregelung im Bereich der Forschung wie der im Ausgangs-
verfahren nicht entgegensteht.36 Er lässt damit offen, ob hierfür Buchst. a oder Buchst. b der Rege-
lung maßgeblich ist oder ob es sich möglicherweise um eine „gleichwertige gesetzliche Maß-
nahme“ handelt. Eine verbindliche Klärung der Bedeutung dieser Ausführungen könnte nur der 
EuGH herbeiführen.  

Bislang hat der EuGH „die insgesamt maximal zulässige Dauer aufeinanderfolgender Arbeitsver-
träge oder -verhältnisse“ nach Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. b der Rahmenvereinbarung auch nicht auf 
einen bestimmten Zeitraum konkretisiert. Jedenfalls wurde bisher – soweit ersichtlich – noch 
keine nationale Regelung ausschließlich wegen ihrer Befristungshöchstdauer durch den EuGH 
bemängelt. So erachtete der EuGH in seinem Urteil vom 15. Dezember 2022 beispielsweise auch 
eine maximal zulässige Gesamtdauer aller von einem und demselben Forscher geschlossenen be-
fristeten Arbeitsverträge in Höhe von 12 Jahren als mit Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung 
vereinbar.37 

3.3. Konsequenzen für das WissZeitVG 

Für § 2 Abs. 1 WissZeitVG und die darin vorgesehene Befristungshöchstdauer dürfte dies bedeu-
ten, dass allein die Festlegung einer Befristungshöchstdauer den Anforderungen des EuGH an Pa-
ragraf 5 Nr. 1 Buchst. b der Rahmenvereinbarung genügen kann und es nicht auf das in 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG genannte Qualifizierungserfordernis („zur Förderung der eigenen wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung“) und dessen objektive Überprüfbarkeit an-
kommt. Es verbleiben gewisse Unsicherheiten aufgrund der unklaren Ausführungen des EuGH in 
dem Urteil vom 15. Dezember 2022. 

Mangels eines konkretisierten zeitlichen Rahmens lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob 
die in § 2 Abs. 1 WissZeitVG normierte Befristungshöchstdauer in Höhe von grundsätzlich sechs 
Jahren ausreichend ist, um nicht das Ziel oder die praktische Wirksamkeit der Rahmenvereinba-
rung in Frage zu stellen. Allerdings ist im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des EuGH hin-
sichtlich des den Mitgliedstaaten eingeräumten Ermessens grundsätzlich davon auszugehen, dass 

                                     

35 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires), Rn. 73 ff. 

36 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires), Rn. 83. 

37 EuGH, Urteil vom 15. Dezember 2022, verb. Rs. C-40/20 u. C-173/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri u.a. 
(Chercheurs universitaires), Rn. 71 u. 83; Kamanabrou sieht eine Höchstfrist von 15 Jahren als unzureichende 
Umsetzungsmaßnahme an, da so der durch die Rahmenvereinbarung vorausgesetzte Normalfall eines unbefris-
teten Arbeitsvertrages nicht gewährleistet sei, vgl. Kamanabrou, in: Kamanabrou, Rechtsangleichung im Recht 
der Kettenbefristung in der EU, 2016, Teil 1, S. 104; zusammenfassend dazu vgl. auch Wissenschaftliche 
Dienste des Bundestages, Dokumentation, Befristungsquoten und Regelungsmodelle im Wissenschaftsbetrieb 
ausgewählter Staaten, WD 8 – 3000 – 066/23 vom 16. November 2023, S. 17 f.  
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sogar eine Gesamthöchstbefristungsdauer von 12 Jahren mit den Anforderungen des Paragraf 5 
der Rahmenvereinbarung vereinbar sein kann. 

4. Referentenentwurf zur Novellierung des WissZeitVG  

Am 6. Juni 2023 hat das BMBF einen Referentenentwurf zur Novellierung des WissZeitVG vorge-
stellt.38  

Der Fachbereich Europa ist dabei um Einschätzung gebeten worden, inwieweit der Referenten-
entwurf des BMBF den unionsrechtlichen Vorgaben der Rahmenvereinbarung genügt. Auftrags-
gemäß beschränkt sich die Prüfung dabei auf den Aspekt der Befristungshöchstdauer.  

Der Referentenentwurf sieht dabei in Art. 1 Nr. 2 Buchst. a die Änderung von § 2 Abs. 1 Satz 2 
Hs. 1 WissZeitVG vor, durch die die bislang zulässige Befristungshöchstdauer bei befristeten Ver-
trägen nach abgeschlossener Promotion von grundsätzlich sechs Jahren auf vier Jahre herabge-
setzt wird.39 Des Weiteren sieht der Referentenentwurf in Art. 1 Nr. 3 eine Änderung von 
§ 6 Satz 1 WissZeitVG dahingehend vor, dass die Befristungshöchstdauer von sechs auf acht 
Jahre angehoben wird.40 

Wie bereits ausgeführt hat der EuGH die „maximal zulässige Dauer aufeinanderfolgender Arbeits-
verträge oder -verhältnisse“ nach Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. b der Rahmenvereinbarung nicht auf 
bestimmten Zeitraum konkretisiert. Insofern lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob die An-
hebung der Befristungshöchstdauer des § 6 Satz 1 WissZeitVG und die Herabsetzung der Befris-
tungshöchstdauer in § 2 Abs. 1 WissZeitVG den unionsrechtlichen Anforderungen genügt. In An-
betracht des den Mitgliedstaaten bezüglich der Zielerreichung und der Umsetzung der Maßnah-
men nach Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung zustehenden Ermessens sowie der Tatsache, 
dass der Referentenentwurf des BMBF für § 2 Abs. 1 WissZeitVG eine Herabsetzung der Höchst-
dauer von Befristungen nach abgeschlossener Promotion und damit strengere Vorgaben für die 
maximal zulässige Befristungsdauer beabsichtigt, dürften diesbezüglich wohl keine Bedenken an 
der Einhaltung der fraglichen unionsrechtlichen Vorgaben bestehen.  

5. Zusammenfassung 

Die Richtlinie 1999/70/EG, die in ihrem Anhang die EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung 
über befristete Arbeitsverträge vom 18. März 1999 enthält, geht von der Prämisse aus, dass die 
übliche Form von Beschäftigungsverhältnissen unbefristete Arbeitsverträge sind. Zugleich wer-
den befristete Arbeitsverträge in bestimmten Bereichen als bedürfnisgerecht betrachtet. 

                                     

38 Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Befristungsrechts für die Wissenschaft, vom 6. Juni 2023.  

39 Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Befristungsrechts für die Wissenschaft, vom 6. Juni 2023, S. 5.  

40 Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Befristungsrechts für die Wissenschaft, vom 6. Juni 2023, S. 6. 

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2023/2023-06-wisszeitvg-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Nationale Regelungen über die Befristung von Arbeitsverträgen sind an den Vorgaben der Rah-
menvereinbarung zu messen. Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung enthält dabei Vorgaben 
für die von den Mitgliedstaaten zu ergreifenden Maßnahmen. Ziel des Paragrafen 5 Nr. 1 der Rah-
menvereinbarung ist es, den Missbrauch durch aufeinanderfolgende Befristungen von Arbeitsver-
trägen oder -verhältnissen zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten verfügen über ein Ermessen, ob sie 
zur Erreichung dieses Ziels eine oder mehrere der in Paragraf 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung 
genannten Maßnahmen ergreifen oder auf eine gleichwertige bestehende nationale Maßnahme 
zurückgreifen. Das Ermessen ist dabei indes dadurch begrenzt, dass die praktische Wirksamkeit 
der Rahmenvereinbarung nicht in Frage gestellt werden darf.  

Sofern die Vorgaben der Rahmenvereinbarung für befristete Arbeitsverträge eingehalten werden, 
sind befristete Arbeitsverträge zudem zulässiges Instrument der Arbeitsvertragsgestaltung. Inso-
fern lässt sich aus den in dem Evaluationsbericht vom 17. Mai 2022 zu entnehmenden Befris-
tungsquoten in der Wissenschaft allein keine Zielverfehlung des WissZeitVG ableiten.  

Der EuGH hat – auch in seinen Urteilen vom 3. Juni 2021 und vom 15. Dezember 2022 – die in 
Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. b genannte „maximal zulässigen Dauer aufeinanderfolgender Arbeitsver-
träge oder -verhältnisse“ bislang nicht auf einen bestimmten Zeitrahmen konkretisiert. Anders als 
im Rahmen von Sachbefristungen nach Paragraf 5 Nr. 1 Buchst. a der Rahmenvereinbarung ver-
langt der EuGH hierbei keine weiteren objektiven und transparenten Prüfkriterien. Es verbleiben 
jedoch gewisse Unsicherheiten aufgrund der unklaren Ausführungen des EuGH in dem Urteil 
vom 15. Dezember 2022. 

Hinsichtlich der im Referentenentwurf des BMBF vom 6. Juni 2023 zum WissZeitVG vorgesehe-
nen Änderungen der Befristungshöchstdauer dürften keine Bedenken an der Einhaltung der ein-
schlägigen Anforderungen der Rahmenvereinbarung bestehen. 
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